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iii) Hilfe bei der Herstellung und beim Ausbau von 8.beschließt, den Punkt "Informationsfragen" in die
subregionalen, regionalen und interregionalen Fern- vorläufige Tagesordnung ihrer dreiundfünfzigsten Tagung
meldeverbindungen, insbesondere zwischen Entwick- aufzunehmen.
lungsländern;

iv) nach Bedarf die Erleichterung des Zugangs der 10. Dezember 1997
Entwicklungsländer zu den auf dem freien Markt
erhältlichen modernen Kommunikationstechnologien;

f) volle Unterstützung für das von der Organisation der Charta der Vereinten Nationen
Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur
getragene Internationale Programm für die Entwicklung des
Kommunikationswesens zu gewähren, mit dem öffentliche71

wie private Medien unterstützt werden sollen.

69. Plenarsitzung
10. Dezember 1997

B Selbstregierung und nach Prüfung der vom Sonderausschuß

INFORMATIONSPOLITIK UND INFORMATIONSTÄTIGKEIT

DERVEREINTENNATIONEN sowie nach Prüfungdes Berichts des Generalsekretärs ,

Die Generalversammlung, unter Hinweisauf ihre Resolution 1970 (XVIII) vom

unter nachdrücklichem Hinweisauf ihre führende Rolle bei
der Ausarbeitung, Koordinierung und Abstimmung der
Informationspolitik und der Informationstätigkeit der Ver-
einten Nationen,

1. nimmt Kenntnisvon dem Bericht des Informationsaus-
schusses ;69

2. stellt fest, daß der Informationsausschuß nicht in der
Lage war, seine Arbeit auf seiner neunzehnten Tagung
abzuschließen;

3. nimmt Kenntnisvon dem Bericht des Generalsekretärs
über Informationsfragen ;70

4. nimmt außerdem Kenntnisvon dem Bericht der
Arbeitsgruppe für die Neuausrichtung der Informationstätig-
keit der Vereinten Nationen ;72

5. ersuchtden Generalsekretär, die bereits in Auftrag
gegebenen Tätigkeiten auch weiterhin durchzuführen;

6. ersuchtden Generalsekretäraußerdem, dem Informa-
tionsausschuß auf seiner zwanzigsten Tagung und der General-
versammlung auf ihrer dreiundfünfzigsten Tagung über die
Informationstätigkeit der Vereinten Nationen und über die 2.erklärt erneut, daß die jeweilige Verwaltungsmacht
Durchführung der von der Versammlung im Zusammenhang weiterhin gemäß Artikel 73e) der Charta Informationen über
mit Information und Kommunikation bewilligten Maßnahmen das betreffende Gebiet übermitteln soll, solange keinBeschluß
Bericht zu erstatten; der Generalversammlung selbst vorliegt, wonach ein Gebiet

7. ersuchtden Informationsausschuß, der Generalver-
sammlung auf ihrer dreiundfünfzigsten Tagung Bericht zu
erstatten; 3. ersucht die betreffenden Verwaltungsmächte, dem

69. Plenarsitzung

52/71. Informationen aus den Gebieten ohne Selbst-
regierung, übermittelt gemäß Artikel 73 e) der

Die Generalversammlung,

nach Prüfungdes Kapitels im Bericht des Sonderaus-
schusses für den Stand der Verwirklichung der Erklärung über
die Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und
Völker über die gemäß Artikel 73e) der Charta der Vereinten
Nationen übermittelten Informationen aus den Gebieten ohne

73

hinsichtlich dieser Informationen ergriffenen Maßnahmen,

74

16. Dezember 1963, worin sie den Sonderausschuß ersucht
hat, die dem Generalsekretär gemäß Artikel 73e) der Charta
übermittelten Informationen zu untersuchen und sie bei der
Prüfung des Standes der Verwirklichung der in ihrer Resolu-
tion 1514 (XV) vom 14. Dezember 1960 enthaltenen Er-
klärung über die Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale
Länder und Völker voll zu berücksichtigen,

sowie unter Hinweisauf ihre Resolution 51/139 vom
13. Dezember 1996, worin sie den Sonderausschuß ersucht
hat, die ihm mit Resolution 1970 (XVIII) übertragenen
Aufgaben weiter wahrzunehmen,

betonend, wie wichtig es ist, daß die Verwaltungsmächte
insbesondere im Hinblick auf die vom Sekretariat zu er-
stellenden Arbeitspapiere über die jeweiligen Gebiete recht-
zeitig ausreichende Informationen gemäß Artikel 73e) der
Charta übermitteln,

1. billigt das Kapitel im Bericht des Sonderausschusses
für den Stand der Verwirklichung der Erklärung über die
Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und
Völker, das sich auf die gemäß Artikel 73e) der Charta der
Vereinten Nationen übermittelten Informationen aus den
Gebieten ohne Selbstregierung bezieht ;73

ohne Selbstregierung die volle Selbstregierung nach Kapitel XI
der Charta erlangt hat;

Generalsekretär jetzt und auch künftig spätestens sechs Monate
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nach Ablauf des Verwaltungsjahres in den jeweiligen Gebieten ferner erneut erklärend, daß die natürlichen Ressourcen das
die in Artikel 73e) der Charta vorgeschriebenen Informationen Erbe der Völker der Gebiete ohne Selbstregierung, namentlich
sowie möglichst ausführliche Informationen über politische auch der autochthonen Bevölkerungsgruppen, sind,
und konstitutionelle Entwicklungen in diesen Gebieten zu
übermitteln;

4. ersuchtden Generalsekretär, im Zusammenhang mit solchen Gebiets und eingedenk der Notwendigkeit, die
der Erstellung der Arbeitspapiere über die jeweiligen Gebiete Stabilität, Diversifizierung und Stärkung der Wirtschaft eines
auch weiterhin dafür Sorge zu tragen, daß ausreichende jeden Gebiets zu fördern,
Informationen aus allen verfügbaren veröffentlichten Quellen
herangezogen werden;

5. ersuchtden Sonderausschuß, die ihm mit Resolution anfällig sind,
1970 (XVIII) übertragenen Aufgaben nach den üblichen
Verfahren weiterhin wahrzunehmen und der Generalversamm-
lung auf ihrer dreiundfünfzigsten Tagung darüber Bericht zu
erstatten.

69. Plenarsitzung
10. Dezember 1997

52/72. Wirtschaftliche und sonstige Aktivitäten, die sich
nachteilig auf die Interessen der Völker derGebie-
te ohne Selbstregierung auswirken

Die Generalversammlung,

nach Behandlungdes Punktes "Aktivitäten ausländischer
wirtschaftlicher und sonstiger Interessen, welche die Ver-
wirklichung der Erklärung über die Gewährung der Un-
abhängigkeit an koloniale Länder und Völker in unter Koloni-
alherrschaft stehenden Gebieten behindern",

nach Prüfungdes diese Frage betreffenden Kapitels im
Bericht des Sonderausschusses für den Stand der Verwirkli-
chung der Erklärung über die Gewährung der Unabhängigkeit
an koloniale Länder und Völker ,75

unter Hinweis auf ihre Resolution 1514 (XV) vom Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und
14. Dezember 1960 sowie auf alle anderen einschlägigen Völker enthält, sowie ihr Recht darauf, ihre natürlichen
Resolutionen, darunter insbesondere Resolution 46/181 vom Ressourcen zu nutzen und zu ihrem eigenen Wohl darüber zu
19. Dezember 1991, verfügen;

in Bekräftigungder nach der Charta der Vereinten Nationen
bestehenden feierlichen Verpflichtung der Verwaltungsmächte,
den politischen, wirtschaftlichen, sozialen und bildungs-
mäßigen Fortschritt der Einwohner der ihrer Verwaltung
unterstehenden Gebiete zu fördern sowie die menschlichen und
natürlichen Ressourcen dieser Gebiete vor Mißbrauch zu
schützen,

sowie erneut erklärend, daß jede wirtschaftliche und
sonstige Aktivität, die sich nachteilig auf die Interessen der
Völker der Gebiete ohne Selbstbestimmung und auf die
Ausübung ihres Rechts auf Selbstbestimmung im Einklang mit
der Charta der Vereinten Nationen und der Resolution 1514
(XV) der Generalversammlung auswirkt, im Widerspruch zu
den Zielen und Grundsätzen der Charta steht,

im Bewußtseinder Besonderheiten der geographischen
Lage, der Größe und der wirtschaftlichen Gegebenheitenjedes

sich dessen bewußt, daß die kleinen Hoheitsgebiete für
Naturkatastrophen und die Zerstörung der Umwelt besonders

sowie sich dessen bewußt, daß ausländische Wirtschafts-
investitionen, sofern sie in Zusammenarbeit mit der Bevölke-
rung der Gebiete ohne Selbstregierung erfolgen und ihren
Wünschen entsprechen, einen wertvollen Beitrag zur sozio-
ökonomischen Entwicklung dieser Gebiete sowie zur Aus-
übung ihres Rechts auf Selbstbestimmung leisten können,

besorgtüber alle Aktivitäten, deren Ziel darin besteht, die
natürlichen und menschlichen Ressourcen der Gebiete ohne
Selbstregierung entgegen den Interessen der Bewohner dieser
Gebiete auszubeuten,

eingedenkder einschlägigen Bestimmungen der Schlußdo-
kumente der aufeinanderfolgenden Konferenzen der Staats-
und Regierungschefs der nichtgebundenen Länder sowie der
von der Versammlung der Staats- und Regierungschefs der
Organisation der afrikanischen Einheit, dem Südpazifischen
Forum und der Karibischen Gemeinschaft verabschiedeten
Resolutionen,

1. bekräftigt das Recht der Völker der Gebiete ohne
Selbstregierung auf Selbstbestimmung im Einklang mit der
Charta der Vereinten Nationen und der Resolution 1514 (XV)
der Generalversammlung, welche die Erklärung über die

2. bestätigtden Wert ausländischer Wirtschaftsinvestitio-
nen, die in Zusammenarbeit mit der Bevölkerung der Gebiete
ohne Selbstregierung und entsprechend ihren Wünschen mit
dem Ziel erfolgen, einen wirksamen Beitrag zur sozioökono-
mischen Entwicklung dieser Gebiete zu leisten;

3. erklärt erneut, daß die Verwaltungsmächte nach der
Charta dafür verantwortlich sind, den politischen, wirt-
schaftlichen, sozialen und bildungsmäßigen Fortschritt der
Gebiete ohne Selbstregierung zu fördern, und bekräftigt die
legitimen Rechte der Völker dieser Gebiete auf ihre natürli-
chen Ressourcen;

4. bekräftigt ihre Besorgnisüber alle Aktivitäten, die
darauf gerichtet sind, die natürlichen Ressourcen, die das Erbe
der Völker der Gebiete ohne Selbstregierung, einschließlich
der autochthonen Bevölkerungsgruppen, in der Karibik, im
Pazifik und in anderen Regionen sind, sowie ihre mensch-
lichen Ressourcen entgegen den Interessen dieser Bevölkerung
auszubeuten und sie damit ihrer Verfügungsgewalt über diese
Ressourcen zu berauben;
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Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Zweiundfünfzigste Tagung,
Beilage 23.




